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Ich zweifle zwar keineswegs, daß der Commis-
sion meine vielleicht zu engherzigen Bedenklichkeiten
über die Zweklosigkeit einer so siàkweisen Bearbei-
tung, die ich hier zu äussern wagte, ihremTiefblik nicht
entgangen seyn werden; aber doch glitschte sie auch
zu stillschweigend darüber hinweg, und bedachte zu
wenig die zu M Denken langsamern und an Allum-
fassungskraft schwachem Glieder, als die der Com-
mission sind, die doch auch nicht todte Maschinen
sind, sondern mit Kenntniß darüber stimmen sollen.

Kein Gegenstand wird uns wohl je wieder auf-
fallen, der den Stellvertretern des Volks wichtiger
seyn wird, daß sie ihn mit der größten Behutsam-
keit und der tiefsten Sachkenntniß bearbeiten, und
das Ganze übersehen, ehe sie über einzelne, vom
Ganzen abgerissene Theile absprechen, als die einer
Verbesserung der Staatsverfassung des Volks.

Von einer solchen Arbeit hangen so unendliche
gute oder böse Folgen ab, die, ungeachtet sie das
Volk genehmigen oder verwerfen kann, doch am
Ende die Anrechnung auf ihre Urvermsser zurükwerfen.

Der Entwurf einer Staatsverfassung ist nicht
blos eine Abfassung eines einfachen Gesetzes, das
morgen darauf wieder ohne großes Geräusch, wenn
es schadet, abgeändert werden kann; eine Staats-
Verfassung soll etwas haltbares enthalten, wen» sie

anders dem republikanischen System Ehre und Gluk
verschaffen soll; sie soll nicht immer in Fall kom-

men, sie abandern zu müssen; sie soll es den Mo-
narchien beweisen, daß ein republikanischer Staat
nicht dem Wechsel der Launen seiner Beherrscher
unterworfen ist, und daß ft ne Grundsatze die Grund«
sâtze des Menschenrechts sind, die ewig dauren,
und angewandt werden können.

(Die Fortsetzung folgt.)

Inländische Nachrichten.
Glarus 30. Jul. Die Regierung von Glarus

hat unterm 29. Jul. folgendes Schreiben an die
Regierung von Schafhausen erlassen: »Ueberschrift.
Denen Frommen, Fürsichtigen, Ehrsamen und
Weisen Burgermeister, Klein und Großen Rathen
der Stadt Schafhausen Unsern Inlanders guten
Freunden und getreuen lieben Eidgenossen. Titulatur.
Unser freundlich williger Dienst-, samt was wir
Ehren Liebs und Guts vermögen, zuvor; Fromme,
Fürsichtige, Ehrsame und Weise, ^»sonders gute
Freunde, und getreue liebe Eidsgenoffen: Wie an-
genehm und entzückend es für uns ist, Euch wie-
der in dieser vertrauten alten Brüdersprache als
unsre gute Freunde und getreue liebe Eidgenossen
anreden und begrüßen zu können, laßt sich wahrlich
nur empfinden, nicht beschreiben. Eben da wir
abgeschlossen hatten, an gleichem Posttag auch Euch
von unsxer veränderten Lage, von unsrer glükijchm

Wiedergeburt und Einsetzung in unsre von unser»
Vätern ererbte alte Regierungsrechte Nachricht zu
geben kommt Ihr uns zuvor, und überrascht uns
mit Eurem lieben Schreiben vom 16. coir., welches
bei Belesung desselben, in unsrer heutigen Raths-
Versammlung, manchen Thränen der Freude aus
brüderlicher Theilnahme an Eurem Glük, in uns

erzeugte. Ja! theure, liebe Eidgenossen, schneller
als auch wir erwarten durften, erhörte Gott unsre

Seufzer, erweckte uns einen unvermutheten Freund,
den man uns als unsern grösien Feind schilderte, und
der uns wieder großmüthig gab was man uns so

hinterlistiger Weise raubte Und möge es doch Gott

gefallen, daß uns dieß theure Kleinod der Leides-

und Seelenfreiheit nun nimmer entzogen werde!-
Ach wir fühlen jezt den wahren Werth davon ge-

doppelt; und wie eifrig, wie vertraut, wie brii-

deriich wollen wir gerne zu allem mitwirken, waö

immer die Befestigung derselben starken, und etwas

dazu beitragen kann; wie gerne ein unzertrenntes
Band neuer Bruderliebe, achter Schweizcrtreue
und Freundschaft mit Euch und allen lieben Eid-

genossen aufs neue anschiiessen und unterhalten!-
Nehmet die ungefaifchte Zusicherung hierüber nm

jener Aechkheit von uns an, als solche aus redn-

chem Herze» fließt. Und laßt uns jezt, so vm

wenigstens in unsern Kräften ist, mitwirken, uns

uns mit unsern Waffenbrüdern, die uns FrenM
gebracht haben, vereinigen, damit uns ja sojA
nicht wieder geraubt werden kann. Ihr werdet wn-

sen, getreue liebe Eidsgenossen, daß wir bere w

ein Piquet von 400 Mann schon eine geraume ?eic n

Feld bei Schwel; stehen haben, daß sich /
rer Völker unter die sogenannten cnglifthen ^

zertruppen freiwillig begeben und anwerben lM» /

und daß wir wieder ein Piquet von 4°° ì-,
marschfertig in Bereitschaft haben, S'len
liebe Brüder, sich auch mit diesen zu vereinig

es ist höchst nöthig. Wir müssn wahnich, ^lich jezt wirken, weil es Tag ist! —

Klugheit, Eure Rechtschaffenheit ist uns b

als baß wir nöthig haben mehr Worte.b -

^
zu verlieren: Gott, der mehr thun kann, m

^
wünschen können, dieser gütige Gott siehe u»

neuem mit seinem Schuhe bei! Er lasse un

so vielen Tagen des Leidens auch wttder w >

ander Tage der Freuden gemessen. S-m ^
sein Seegen, seine Liebe lwgftuk« unb, ^ -

mit uns und unsern Nachkommen! sshw woll
^

»on Herzen dafür danken, und uns
durch ein frommes Leben würdig -u Zweyen

Womit wir Euch, unsre getreuen iwven ü ^
^

samt uns seiner gnädigen Obhut bcíren- r.nO

Gegeben, den 29 Jul. i7?9- s.
kandammann und Rath zu
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Vollzieh ungs-Direktorium.
Das Vollziehungs - Direktorium der einen und

«ntheilbaren helvetischen Republik, nach eingezogen
ner Rechenschaft über den Verkaufter alten Effekten
in dem Zeughause zu Luzern, welcher in der N. Z l
des helvetischen Tagblattes als nachcheilig getadelt
worden, woraus erhellt, daß ein Theil der Effekten
i» billigem Preise losgeschlagen, ein anderer Theil
aber deu Arbeitern im Zeughause- zum Lohne über-
lassen worden, ohne daß hiebe: die geringste Ver-
schlcuderung oder einiger Nachtheil für die Nation
statt gehabt habo;

In Erwägung dieses statthaften Berichtes

beschließt.)
1. Die Bürger, denen die Ausräumung des Zeug-

Hauses in Luzern anvertraut worden, haben sie zur
Znftiedenheir der Regierung bewerkstelligt, und das
Bollziehungs-Direktorium ertheilt ihnen über ihre
getrogenen Maßnahmen seinen Beifall.

2. Der gegenwärtige Beschluß soll im Original
dem B. Haas, Generaünspektor der Zeughauser,
zugestellt, und in das helvetische Tagblatt eingerükt
werden.

Also beschloßen in Bern den 2z. August 1799.
Der Präsident des Vollz. Direkt.

(Sig.) La harpe.
Im Namen des Direkt, der Gen. Sekr.

(Eig.) Mousson.

G es ezqebung.
Grosser Rath, 19. August.

< Fortsetzung.)
(Beschluß von Veesch's Meinung.)

Sie soll die Grundlage, der Anker der Freiheit,
â^e des Men,cher, und der bürgerlichen

G uk-eügkett ,eyn; sie >st der Punkt, in dem sich
alle L-men aller Gese^e, die Handlungen aller Ge-
walten und d:e all.'? Menschen der ganzenRepublik dsi-eft oder indirekt alle Augenblicke

ü Bern, s6. Aug. 1799. (9. Fruktid»

vereinigen, von ihm ausgehen, und mit ihm w
Berührung kommen; sie ist, so zu sagen, das Mo-
del, nach dem sich die ganze Nation bildet, das
Band, das sie Zusammenhalt, der Leiter, der dj»
Grundsätze des Menschenrechts nach allen Rich? ^

tnngen anwenden läßt, der Pendul, der die'ganzs
Staatsmaschine in Bewegung ftzt.

Sie ist der Akt, wodurch sich das Volk zu
einem Staat constituirt; der Contract, nach dem
das Volk seine isslirte äussere, in der rohen Na?
tnr liegende Freiheit aufgiebt, und sie einer gesez?
licken Abhängigkeit (einem rechtlichen Zustand) zu
einem gemeinschaftlichen Interesse aufopfert. Sie
umfasit sowohl jene Einheit des Zweks, als des
Mittel durch die innere Bildung und Organisation
der verschiedenen öffentlichen Gewalten, ihre noth?
wendige Uebereinstimmung und gegenseitige Unab?
hàngîgkeir, die politischen Vorftchtsmittel, daß fi«
immer nüzlich und niemals gefährlich werden könne.

Sie soll daher die Resultate der geprüftesten
reinsten Vernunft und Erfahrung eines gesellschaft?
lichen Vêktrags, der möglichst vollkommensten Ein?
richtung zur Sicherheit des Eigenthums und der
Personen in allen Rüksichten enthalten; sie soll es
der Welt beweisen, daß die Freiheit und Gleichheit
nicht nur leertönende Namen sind, nicht nnaus?
sührbar sind, und daß das republikanische System
sowohl als die Monarchien, seine Kraft auch selbst
in großen Staaten zu vereinigen, und eine Untheil?
barkeit zu erhalten weiß.

Kurz, sie soll ein Meisterstük des reinsten mensch?
lichen Verstandes seyn! reich an Allumfassung, rein
in der Ineinanderfügung, erhaben in ihrer Ein?
fachheit, würdig dem Schlüsse des großthatenreichen
achtzehcnden Jahrhunderts; ein Meisterstück aller
Anwendung fähig, das jeder Vernünftige bewun?
dert und hoch schazk, und das das Volk mit Liebe
und Achtung umfaßt, und sich ewig zu erhaltet»
sucht.

Bürger, eine solche Arbeit ist Euch aufbewahrt,
und welcher aus Euch freut sich nicht einst, eins
für das Vaterland so schöne, beglückende Arbeit
an der Tagesordnung zu hàn Aber wer erzij.
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